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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Freizeit und Sport -

  
Tagesordnung I Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 26. November 2020

Verschiedenes
   

Protokollnotiz Nr. 0061

1. Der Vorsitzende informiert über folgende Punkte

a)  Es liegt eine schriftliche Frage von Herrn Wellenhöfer (Hessischer Leichtathletik-Verband, 1. 
Vorsitzender Bezirk Wiesbaden), zur geplanten Nutzung der BRITA-Arena über die sportliche 
Nutzung hinaus vor, die er gerne in der Bürgerfragestunde gestellt hätte.
Herr Oberbürgermeister Mende teilt dazu mit, dass er die Frage von Herrn Wellenhöfer 
beantworten wird.

b) Zur Frage, ob es durch den jetzt beschlossenen Haushaltsplan 2021 mit Einschränkungen für 
die Sportvereine zu rechnen ist, teilt Herr Oberbürgermeister Mende mit, dass es grundsätzlich 
keine Einschränkungen gibt. Die Veränderungen im Ergebnishaushalt von ca. 25.000 € 
betreffen nicht die Zuschüsse an Vereine o.ä.
Es gilt aber die vorläufige Haushaltsführung bis der Haushaltsplan 2021 genehmigt und 
ausgelegt wurde.

c) Zu dem Antrag Nr. 19-F-05-0032: „Auftragsvergaben beim Planungsverfahren Sportpark 
Rheinhöhe - Berichte des Oberbürgermeisters“ wurde folgendes am 17.10.2019 beschlossen:

„Die Berichte des Oberbürgermeisters gelten als eingebracht und werden wieder aufgerufen, 
wenn das Ergebnis des Akteneinsichtsausschusses zur Vergabe der Planungsleistungen für 
den Sportpark Rheinhöhe vorliegt.“

Der Punkt Berichterstattung zum Akteneinsichtsausschuss Sportpark Rheinhöhe war am 12.11. 
auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung ist aber aus Zeitgründen auf die 
nächste Sitzung am 10.12.2020 geschoben worden.
Sofern die Stadtverordnetenversammlung den Punkt am 10.12.2020 beschließt wird der Antrag 
am 25.02.2021 in der Sitzung des Sportausschusses auf die Tagesordnung genommen.

2. Herr Oberbürgermeister Mende informiert über die Standortfrage für ein Sportinternat 
(AntragsNr. 20-F-02-0003 bzw. SV 20-V-04-0002):

Es erfolgte eine Abfrage bei folgenden Ämtern/Gesellschaften: 

 Amt für Liegenschaften: Verfügen über keine passende Immobilie; nahezu sämtliche 
bebauten Immobilien des ehemaligen Bestandes wurden bereits vor Jahren an die städt. 
Immobiliengesellschaften übertragen.

 SEG/WiBau: Verfügen nach intensiver Prüfung über keine eigenen Immobilien (weder 
fertig, noch im Bau oder in Planung), die man für ein Internat nutzen könnte.
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 WVV: WVV/GWI haben keine Immobilien, Anfrage GWW läuft noch, sieht aber auch nicht 
gut aus.

Der Oberbürgermeister bittet den Ausschuss um eine Positionierung, ob die Standortfrage 
darüber hinaus weiter untersucht werden soll; dafür müsste dann ggfs. ein Planungsauftrag 
erteilt und die notwendigen Mittel dafür bereitgestellt werden.

Zu einer möglichen Kostenbeteiligung des Landes an einem Sportinternat gibt es positive 
Rückmeldungen, sobald eine schriftliche Kostenzusage vorliegt wird der Ausschuss 
entsprechend informiert.

   

1. Fraktionen mit der Bitte um Wiesbaden,     .12.2020
Kenntnisnahme
2. Frau Stadtverordnetenvorsteherin
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Pfeifer
Vorsitzender

Die Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,    .12.2020

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Gabriel
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat Wiesbaden,     .12.2020
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Dezernat I
mit der Bitte um weitere Veranlassung Mende

Oberbürgermeister
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